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Leben verlängern?
Dıie ethische Problematik des mutterlichen Hırntods be] möglıcher

Lebenstähigkeıit des Kındes

Heute leben mehr un mehr Menschen, dıe ıhr Leben eıner intensıvmedi:zınıschen
Intervention verdanken, sSe1 C da{ß S1e selbst aus schwerer Krankheit
wurden, se1 C3y da{fß ıhr Kreislauf ach testgestelltem Hırntod lange autfrechter-
halten wurde, da{fß TINOMME Urgane anderen schwer erkrankten Menschen
Hıltfe un Heılung bringen konnten. Diese Erfolge der Intensıyvmedizın sınd
unbestreıtbar.

Dennoch standen ın den etzten Jahren oft und vielleicht
einselt1g) dıe Schattenseıiten der Intensıvyvmedizın 1m Blickpunkt der Offentlichkeit.
Es wurde gefragt, W1e€e sınnvoall Cr enn sel, be] ınsgesamt ungünstıger Prognose
intensıve un aufwendige lebenserhaltende Mafßnahmen „bıs Z etzten Atem-
“  zug einzusetzen!. Und CS wurden Klagen laut ber die Manıpulatıon un
Würdelosigkeıit des menschlichen Sterbens den Bedingungen der Intensiv-
therapie. ber auch dıe Neudetinition des menschlichen ods (vor allem für die
schwer Hırngeschädıigten, aber auch 1mM Kontext der Organtransplantationen,
spezıell der Explantationsproblematıik) als irntod* wart anthropologische, PSy=
chologische und ethische Probleme auf, die och keineswegs als befriedigend
gelöst gelten können.

Die medi:zıinısche Sıtuation

Durch dıie Erfolge der Perinatalmedizın haben heute trühgeborene Kınder eıne
ungleich orößere Lebenschance als jemals iın der Geschichte der enschheıit.
Der tIrühestmöglıche Geburtstermin, dem eın lebendgeborener Fetus

Leben erhalten werden kann, verlagert sıch dadurch ımmer weıter ach orn

Zwischen der und DE Schwangerschattswoche, also Ende des zweıten
Irımenons bzw Begınn des s1ıebenten Schwangerschafts(Lunar)monats, VCI-

bessern sıch dıe Chancen für das kındlıche Überleben dramatisch. Sıe betragen
Begınn der Woche 36 Prozent un: iın der Woche schon 76 Prozent?.

Erkrankt eıne Schwangere ın der 1arz VOT dieser eıt tödlıch, könnte die
beginnende extrauterıne Lebenstähigkeıt des Feten e1n Grund se1nN, SOgENANNTLE
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lebenserhaltende Ma{fißnahmen be] der Trau auch ann einzuleıiten der tortzufüh-
rFenNn,; WEeNn S1e der prospektiven Kındsmultter selbst nıcht der nıcht mehr nutzen.

un gegebenenfalls welchen Bedingungen diese Manıpulatıon des
mutterlichen Sterbens sıttlıch erlaubt 1St, 1St also eıne Frage, die sıch nıcht mehr 1Ur

theoretisch stellt.
Frühere Versuche, Feten zwiıischen der un 20 Schwangerschaftswoche

durch lebenserhaltende Mafßnahmen be] ıhren erkrankten uttern iın dıie Phase der
Lebenstähigkeıt „hinüberzuretten“ und annn durch Sect10 (Kaıserschnitt)

entbinden, erfolglos un sınd ach Meınung kompetenter Fachleute auch
heute och aussıichtslos.

Dıllon un: Mitarbeiter“* berichteten aber unlängst ber eıne 24Jährıge unverhei-
Tatete; schwangere Epileptikerin, die ın der Woche ıhrer Schwangerschaft
eıner Meningoencephalıtis erkrankte. Ihre Krankheıt verschlechterte sıch drama-
tisch: 171 Tag ach statıonärer Aufnahme W ar dıe Patiıentin klınısch hırntot:

19 Tag wurde die Dıiagnose des Hiırntods gewıissermalsen „offizıiell“ gestellt.
7Zu diesem Zeitpunkt entschied INan SICH: die lebenserhaltenden Mafisnahmen, VOTr

allem dıe künstliıche (Be-)JAtmung lange fortzusetzen, bıs die Kreislaufverhält-
nısse (im Gefolge des Hirnstammtods) iınstabıl würden un damıt eıne Getahr ür
das ıntrauterıne kındlıche Leben entstehen wuürde. (Nach Meınung kompetenter
Neurologen un Intensivmediziner trıtt der Herztod dıe Asystolıe be] normaler
KOörpertemperatur ach Stunden der Tagen eın esonders be] erniedrigter
Temperatur ebentfalls 1m Gefolge des Hıirnstammtods ann die cardıozıirkulato-
rische Funktion bıs eiınem Zeıiıtraum VO Z7wel Wochen ber den Hırntod hınaus
dauern®, un: eiınem kürzlich erschıenenen Fallbericht zufolge scheıint 1es
ber mehr als 7Wel Monate möglıch sein’.) In diesem Fall AT ach weıteren füntf
Tagen eıne Kreislaufinstabilität auf, die sıch auch iın Unregelmäßigkeiten der
kındlıchen Herzaktıion nıederschlug. Am Tag des statıonären Auftenthalts der
Mutter, tünften Lag pPOSTt mortem, wurde ann ın der Schwangerschaftswo-
che eın 930 schweres ınd durch Kaiserschnıitt entbunden. Es hatte eıne
grenzwertige Kopfgröfße un eıne unreıte unge. ])as ınd wurde fünf Wochen
lang beatmet un im Alter VO reı onaten mi1t eınem Gewicht VO 2000 VO  22) der
Intensivstation entlassen.

Ethische Überlegungen
Da{fß eın solcher Fall heute nıcht NUur klınısch interessant 1St; sondern uns ach

grundlegenden phılosophıschen, rechtlichen un ethischen Konzepten fragen lafßst,
mıiıt deren Hılte eıne Antwort auf die gestellte Problemsituation möglıch ware,
zeıgt deutlicher als alles andere, Ww1e€e sehr sıch Ethos un Ethik 1N unserer_I

Gesellschaft gewandelt haben Es 1St och nıcht allzulange her, dafß 11194  =) glaubte
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un lehrte, ZUT Rettung eınes „unschuldıgen“ Kındes dürtfe (oder solle) INan gar
das Leben der Multter opfern, wenn „Leben Leben“ steht, un heute fragt
INall, ob ecs erlaubt sel, eın solches Umständen lebenstähiges ınd durch eıne
Post-Mortem-Entbindung Leben erhalten.

Allerdings und 1es macht die Sıtuation eben tast kurıio0s: tanden trüher iın der
geburtshelferlichen Konfliktsituation die Interessen der ebenden Mutltter un des
ebenden (und sıcher überlebensfähigen) Kındes gegeneinander, geht CS heute

die moralıschen Ansprüche eıner nıcht mehr der nıcht mehr sıcher lebenden
Multter und eınes och nıcht (sıcher) lebensfähigen Keimlings, also VO Individuen,
die zumındest ın rechtlichem Sınn eınen (bısher mehr symbolıschen Wert haben
un hne Prajudiziıerung ıhres Status als „Nach-Mensch“ un „Vor-Mensch“
bezeichnet werden könnten, der die Debatte das Menschseıin nıcht allzu-
sehr tangıeren als „Nach-Person“ un „Vor-Person“. Zugleich geht 6S aber
1er auch Art un Umftang der arztlıchen Pftlichten gegenüber der Schwange-
reNnN, ıhrer Frucht un rıtten.

Der Status der Mutltter: LOLT der lebend?

Wenn ben VO der nıcht mehr ebenden Mutltter gesprochen wurde, ist: 1eSs
eigentlıch 1Ur A eı] richtıg. Was „tOt  c 1St; darüber besteht nämlıch beileibe
och keıine eindeutige un: allgemeıne Vorstellung, Ww1e CS den Anschein haben
könnte. Als biologischer Vorgang 1st der 'Tod siıcherlich eın „Prozeis“, aber für dıe
medizınısche, Juristische un ethische Beurteilung scheint CS adäquater, als eınen

gefaßten Zeitpunkt den Begınn des ırreversıblen (Ab-)Sterbegeschehens als
. Tod: definı:eren. Wäiährend dieser Begınn des ırreversıblen Absterbens (also der
Tod) bıs ın dıe Jüngste Zeıt hıneın als eın sımpler un allgemeinverständlicher
Begritt verstanden wurde, da{fß eıne Juristische Detinıition überflüssıg schıen, hat
sıch 1es spezıell durch die Intensivmedizın iın den etzten Jahren geandert. Das
überkommene Todesverständnıs als „Ende des Lebens“ der mediıizınısch als
Herz-Kreislaufstillstand mıt Aussetzen der Atmung erwıes sıch als nıcht mehr
ausreichend präzıse. So entschlofß INa  - sıch in der Medizın, den VO  ) den Franzosen

Mollaret un: Goulon 1959 erstmals inaugurıerten Tod des Gehirns als dıe (ın
Zweıtelsfällen) medi:zıinısch entscheidende Todesdefinıtion anzuerkennen. Sınd
Hırnrinde und Hırnstamm definıtiv un: auf Dauer geschädıgt (erkennbar
bestimmten klinıschen Untersuchungen), ann soll eın Mensch als StOt  “ gelten,
selbst WECeNnN andere Partialsysteme seınes KOörpers ber diesen Zeitpunkt hınaus
weıterleben der weıter Leben erhalten werden.

In den USA haben einige Staaten diese Gehirntod-Definition offiziell akzep-
tiert®. Andere Bundesstaaten haben dagegen AUS unterschiedlichsten Gründen
diese Definition nıcht anerkannt bzw och keine AÄnderungsvorstöße IN -
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IN  = Wıe Hırch anhand VO  3 etlichen Einzeltfällen zeıgte, dıe Zzu eı] auch
strafrechtlich VO Bedeutung aIchl, sınd annn Umständen Konstellationen
VO fremdverschuldeter Tötung un arztliıchem Behandlungsabbruch denkbar, die
gerade der divergierenden Juristischen Argumentatıonen ın den vorgetrage-
Hen Kasuistiken die Notwendigkeıt eıner verbindlichen Todesdetinıition belegen.
Da auch für die Bundesrepublik Deutschland diese Frage bisher unbeantwortet 1St,
scheint CS gerechttertigt, mMIıt Veatch? eiınmal den skizzierten Fall aus 7We]
verschiedenen Perspektiven durchdenken.

Man könnte die Schwangere miıt vollständıg zerstortem Hırn als lebend betrach-
LGn (allerdings sterbend), also als eıne Endstadıum-Patientin; INan könnte sS1e aber
auch, akzeptiert INan die Hırntod-Definition, als AtOt  I betrachten, also als
medizinısch subventionıerte Leiche. Im ersten Fall besteht eıne Arzt-Patiıenten-
Beziehung un der Arzt des Komas der Patıentin n Geschäftstührung
hne Auftrag“ I1 entscheıden A) ob und gegebenentalls W asSs och Z

Rettung der Patıentin tun annn un 111 und ob diese Patiıentin ‚1n Ruhe“
sterben lassen soll bzw darf, Wenn be] weıterer kardiorespiratorischer Unterstut-
ZUNg für den Feten eıne Lebenschance realısıerbar ware. In „Geschäftstührung
hne Auftrag“ MUu sıch ach allgemeıner Auffassung 1ın EerSsStier Lınıe dem
vermutliıchen der mutma(ßlıchen Wıllen der Patıentin Orlentieren. Liegt eın
SOgENANNTES Patıenten- LTestament nıcht VOI, das „heroische“ Ma{fßnahmen be]
ınfauster Prognose verbietet, wiırd 1m Interesse des Kındes eıne Fortführung
der Therapıe durchführen können, aber ohl nıcht mussen. Liegt dagegen eın
solcher erklärter Wılle VOIy 1St hne das Rısıko strafrechtlicher Verfolgung und
gegebenenftalls zıvilrechtlicher Konsequenzen (Z Kostenübernahme) eıne Eın-
leitung der Fortführung der Therapıe ohl 1Ur ann möglıch, WenNnn entweder
Angehörıge der (z be] unehelichen Kindern) eın Vormund, gegebenentfalls
auch die betreffende Krankenversicherung, ıhre Eınwilligung azu gegeben haben

Wırd dıe Patıentin dagegen als AtOt  D betrachtet, also als atmender un blutdurch-
stromter Leichnam, 1St natuürlıch das Arzt-Patienten-Verhältnis 1m wesentlichen
beendet. In dieser Sıtuation würden Recht un Ethos des Verhaltens nıcht
unwesentlich davon mıtbestimmt, ob die Patıentin mundlıch der schriftlich eıne
Bereıitschaft T7A Organspende hat erkennen lassen, da das körperliche Angebot,
das sS1e dem Feten machen kann, ehesten iın dieser Analogıe sehen ist: ıhm als
natuürlicher „Brüuütschrank“ diıenen. Ist eın solcher Wılle bekannt, wırd INa

ethische Einwände fortgeführte Beatmung un: assıstierte Zirkulation 11UL

ann och autfrechterhalten können, WECNN 111a den Gesamtvorgang Blick
auf die Verstorbene als eın sıttenwidrıiges Geschehen betrachtet, se1 CS; weıl CS

(wegen der Umständen relatıv langen Dauer) die Totenruhe empfindlıch
StOrt, se1 weıl INan glaubt, das ınd nıcht vorsätzlıiıch in eıne mutterlose Famaiulıe
hıneinwachsen lassen (oder Sal be] unverheirateten uttern iın eıne völlig
tehlende Benestung), se1l weı] 11L1all für das Erleben un: die psychische
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Adaptationsfähigkeit der behandelnden ÄI‘ZT.C un!: Pflegepersonen dehumanısıe-
rende Auswirkungen befürchtet.

Ist keine posıtıve Bereitschaft ZUT: Organspende bekannt un: liegt eıne Zustim-
INUNS der nächsten Angehörigen (Ehemann/Vater) nıcht OT, könnte 7A3n Sıche-
rung der kındlıchen Lebenschance EerNEeLNTt das Vormundschaftsgericht eingeschaltet
werden, Wenn der Arzt dıe Entscheidung entweder nıcht alleın treffen möchte der
S1e nıcht eınen eventuellen Einspruch der Angehörigen treffen annn 88903  2

den Arzt allerdings auch seınen Wıllen ZUT Bewirtschaftung der Leiche
zwıngen annn eıne Frage; dıe 1mM Kontext der Organtransplantation bısher nıcht
explizit gestellt un beantwortet wurde mu ottenbleiben. Dies hängt nıcht
zuletzt VO dem Status ab, den dıe Gesellschaft dem lebensfähig werdenden
Keimling zugesteht.

Akzeptiert 83903  n dıe Gehirntod-Detinition, können W1e das Beıispıel zeıgt
Todestag der Multter un Geburtstag des Kındes e Ja vielleicht Wochen
auseinander lıegen. Außerdem wüuürde sıch ber die bısher geltenden Frısten
hınaus der Abstand 7zwischen Todesdatum un Bestattungstag verlängern, wobeir
treilıch der zuletzt Tatbestand auch früher schon 1n den Fällen gegeben
WAafrl, in denen der KOrper Lehrzwecken iın eıne anatomiısche Anstalt
überführt wurde. Akzeptiert INa  3 1aber dıe Gehirntod-Definition nıcht un kommt
065 nachfolgend nıcht eınem raschen Versagen der Herzfunktion W1e€e in dem
VOoO  - Parısı und Miıtarbeitern geschilderten Fall stellt sıch dıe Fraze, welcher
klinıschen Befindensänderung danach och dıe Dıagnose des eingetretenen ods
festgestellt werden könnte. Hıer 2amMe äannn 7AR Beispıel wıederum das Sıstieren
VO  e) Herz un Atmung ach willentlicher Beendigung der maschinellen Lebenshil-
fe iın rage Ob 6S freılıch Ist; ın die Todesdefinition eın antällıges
Krıteriıum WwW1e dıie (Wıllens-)Entscheidung des Arztes MIt hiıneinzunehmen, 1St
mehr als traglıch. Dıie aufgewortenen Probleme stellen natürlıch auch die Frage, ob
CS W 4S ı1er nıcht weıter verfolgt werden soll auch eıne „doppelte” Definition des
ods geben annn un: soll

Der Status des Feten Frucht der Kınd?

Veatch sıeht dıe Hauptproblematii& der geschilderten Konstellation
otfenbar LLUTr iın dem Status der Mutltter. Als komplementäre Perspektive mMu
jedoch auch der Status des Feten Berücksichtigung tinden. Unabhängig VO dem
ıhm ın der Schwangerschaftsrechtsprechung grundsätzlıch zugestandenen Lebens-
recht stellt sıch dıe rage, ob ıhm auch be] ungünstıger Entwicklung seıner
„Umwelt“-Verhältnisse (eben der Krankheıt bzw dem Tod der Mutter) eın
eigenständıges Behandlungsrecht zukommt, ob also „Patıent“ seın ann bzw
soll Wıe anderer Stelle austührlich dargestellt””, W1e aber auch aus diıesem
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Beispiel ersichtlıich, besteht eın Zweıtel, da{ß der Fetus behandelbar 1St In diesem
Fall häangt eıner artıtiızıell perfundıerten Plazenta die der künstlichen Nıere
(Hämodialyse) nıcht unähnlich 1St Dem Funktionieren dieser Vıtalprothese
verdankt seıne Exıstenz ber den sıcheren Tod hınaus. Anders als be] der
künstlichen Nıere hält dieses Urgan aber nıcht beschädigtes Leben ın seıner
Exıstenz, sondern ermöglıcht optimalerweıse eıne gyesunde Zukunft, freı VO

Krankheıiten. Als kausale un: definıtive Behandlung scheint diese Therapıe aus

teleologischer Perspektive daher eher och dringlicher geboten als dıe pallıatıve
Therapıe der Hämodialyse.

Dennoch bleibt CS Ww1e€e die Gehirntod-Definition eıne wichtige Anfrage
Ethık un!: Recht eıner Gesellschatt, ob der Fetus ın 11U tatsiächlich ın
Analogıe 7A8 Neugeborenen als kındlıcher Patıent angesehen werden mMUu oder
ob ıhm als Leibesfrucht eın diesbezüglıch deutlich begrenzterer Rechtsanspruch
zusteht. Die möglıchen Konstellationen aus dıeser doppelten Differenzierung
Mutter: tot/lebend, Fetus: Frucht/Kınd) mıt ıhren ehtischen Impliıkationen lassen
sıch schematisch darstellen:

Multter „leben: „hırntot“

„Frucht“ Rechte der Multter OMm1- Interessen der (verstorbenen) Multter sınd
nıeren ber Interessen des die Interessen des Feten abzuwägen
Feten

Fetus
Kınd“ Rechte der Mutltter stehen Rechte des Kındes domiınıeren über eventuelle

Rechte des Feten Interessen der (verstorbenen) Multter

Die Bedeutung dieser anthropologischen Einordnung des Feten 1St auch deshalb
wiıchtıg, weıl heute eıne Reihe ıntrauterıner Therapıemafsnahmen möglıch
sınd, die be] gesunder Multter deren Autonomierecht un deren Recht auf
körperliche Unversehrtheıt abgewogen werden muüßten. Hat der Fetus kraft seınes
ıhm zugestandenen Status als AKınd. eın Recht aut Behandlung, exıistiert das
natürlıch unabhängıg VO  } der gesundheitlichen Verfassung der Multter (auch WECNN

1ın praxı das Schicksal beider ımmer mıteinander verknüpft bleibt) un MUu:
notfalls S1e gesichert werden. Es entsteht ann also eıne Sıtuation, dıe der
trüheren Paradigma-Konstellatıon 1ın der Geburtshilfe (Mifsverhältnis zwıschen
kindlicher Kopfgröfße un Weıte der mutterlichen Geburtswege) nıcht unähnliıc
ISt Allerdings annn SS heute nıcht mehr darum gehen, dıe Rechte eıner der beiden
Personen ber dıe jeweıls andere domıiınıeren lassen, sondern sS1e hinsichtlich
ihres Realisierungsanspruchs anhand nachvollziehbarer Krıterien gegeneinander
abzuwägen.

Im Falle des Hırntods der Mutter, WEeNnNn also die mutterlichen Rechte nıcht mehr
geltend gemacht werden können, ware eın Verzicht auf Therapıe praktisch Dal
nıcht mehr vorstellbar. Er ließe sıch ethıisch höchstens ann plausıbel vertreten,
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wWwenn vorhergehende Therapıemalßßnahmen der Multter den Keimlıing stark 1ın
Mitleidenschaft SCZOHCH haben könnten, da{fß INnan Aaus ahnliıchen Gründen W1e€e
beım Schwangerschaftsabbruch A4US kındliıcher Indıkatıon eıne Eıinleitung bzw
Fortführung der kardiorespiratorischen Wıederbelebung der Mutter nıcht fur
sinnvoll halt Man gesteht damıt praktisch dem Feten eın (fiktives) Behandlungs-
verweigerungsrecht b7zw eın ‚Recht aut Sterbenlassen der Nichtgeborenwer-
den“, also dıe logische Erganzung D Recht autf Behandlung.

Die 1m Gefolge technıscher Entwicklungen möglıchen therapeutischen Inter-
ventionen In der Intensıvyvmedizın ordern also W1e€e dıe Fallschilderung un: die
ethischen Überlegungen zeıgen sollten dringlicher als Je eıne Klärung
grundlegender anthropologischer un rechtlicher Konzeptionen des Menschseıins

seınem Ende un seinem Begıinn. Dazu bedarf CS gemeınsamer interdiszıplinarer
Arbeıit VO Theologen, Phiılosophen, Jurısten un Medizınern, eıne Aufgabe, dıe

der unvermeıdlich entstehenden Interessenkonftlikte der Beteiligten nıcht
auf dıe lange Bank geschoben werden sollte.
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